
Stadt Ahrensburg 18. August 2008  
- Die Bürgermeisterin - 
 
 
 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
 
 

 Gremium : Bau- und Planungsausschuss 
 
 Datum  : 03.09.2008 
 
 Ort, Raum : Rettungszentrum, Am Weinberg 2 
 
 Beginn : 19:00 Uhr 
 
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 
1. Festsetzung der Tagesordnung  
   
2. Einwohnerfragestunde  
   
3. Genehmigung des Protokolls Nr. 12/2008 vom 16.07.2008 (öf-

fentlicher Teil) 
 

   
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse 
 

   
5. Vorstellung der überarbeiteten Entwurfspläne für den Ausbau der 

Großen Straße und Vereinbarkeit mit der Verkehrsplanung 
- Die Vorlage wird am 28.08.2008 verteilt ! 

 

   
6. Ausbau des verlängerten Heinz-Beusen-Stieges/Vorstellung der 

Ausführungsplanung 
 

   
7. Ausbau des verlängerten Heinz-Beusen-Stieges 

- Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe 
 

   
8. Städtebaulicher Vertrag über die Einrichtung einer Querungshilfe 

im Reeshoop im Bereich Einmündung Hermann-Löns-Straße 
 

   
9. Kenntnisnahmen  
   
10. Verschiedenes  
   
 

   



Es kann beschlossen werden, dass einzelne Punkte der Tagesordnung in nicht öffentli-
cher Sitzung behandelt werden. In dieser Sitzung werden voraussichtlich folgende Ta-
gesordnungspunkte nicht öffentlich beraten: 
 
11. Genehmigung des Protokolls Nr. 12/2008 vom 16.07.2008 (nicht 

öffentlicher Teil) 
 

   
12. Genehmigung des Protokolls Nr. 13/2008 vom 30.07.2008  
   
13. Zustimmung zu Einzelbauvorhaben nach § 36 Baugesetzbuch  
   
14. Verschiedenes  
   
 
 
 
 
 

   



S T A D T   A H R E N S B U R G 
- Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 
2008/106/1 

öffentlich  

Datum 
26.08.2008 

Aktenzeichen 
IV2.5/IV.0 

Federführend: 
Frau Kirchgeorg 

 
Betreff 
 
 
Vorstellung der überarbeiteten Entwurfspläne für den Ausbau der Großen 
Straße und deren Vereinbarkeit mit der Verkehrsplanung 
 
 
Beratungsfolge 
Gremium Datum Berichterstatter 

Bau- und Planungsausschuss 03.09.2008  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Klaus-Groth-Straße wird ausgewiesen als verkehrsberuhigter Bereich (Zeichen 

325/326), in dem nur Anlieferverkehr zugelassen ist. ÖPNV und Individualverkehr 
werden nicht zugelassen. 

 
2. Die Erschließung des Blockinnenbereiches zwischen Rathausstraße und Klaus-

Groth-Straße erfolgt über die Große Straße/Rathausstraße/Lehmannstieg. 
 
3. Die ÖPNV-Erschließung des Stadtzentrums erfolgt über den Zentrum-Ring. 
 
4. In der Großen Straße-Süd wird eine Bushaltestelle in der Ausführungsplanung opti-

onal berücksichtigt. 
 
5. In der Großen Straße werden entlang der Mittelachse keine Senkrechtparkplätze, 

sondern nur Parkplätze in Längsaufstellung angelegt. Eine Kompensation der 16 
Parkplätze erfolgt in der verlängerten Klaus-Groth-Straße zwischen westlicher Koh-
schietstraße und Große Straße. 

 
6. Die Mittelachse der Großen Straße ist mit geschnittenem Granitpflaster in unter-

schiedlichen Größen mit engen Fugen auszubauen. 
 
7. Der geänderten Entwurfsplanung, Variante 3, wird zugestimmt. 
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Sachverhalt: 
 
Es wird Bezug genommen auf folgende aktuelle Beschlüsse: 
 
— 07.05.2008 (Vorlage 2008/076) Entwurfsbeschluss des Umweltausschusses sowie 

Entwurfsbeschluss des Bau- und Planungsausschusses mit der Maßgabe der Aus-
weisung eines „verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches“ im Abschnitt zwischen 
Rathausstraße/Lohe und verlängerter Klaus-Groth-Straße (Aufhebung des Radwe-
ges zugunsten einer Mischfläche), ferner Forderung nach einer abgestimmten Ver-
kehrsplanung für die Klaus-Groth-Straße und Große Straße als Grundlage für den 
Entwurf. 

 
— 02.07.2008 Vorstellung von Netzvarianten für den Individualverkehr und den Öffent-

lichen Personennahverkehr in der Innenstadt. Die Verwaltung wird gebeten, die 
wesentlichen Vor- und Nachteile der Varianten aufzulisten. 

 
— 02.07.2008 (Vorlage 2008/106) Beschluss zur Erarbeitung eines Verkehrs- und 

Buslinienkonzeptes als Entwurfsgrundlage. Die vorgelegte Analyse von Schwach-
stellen und Risikobereichen für alle Verkehrsarten sowie Optimierung der Radwe-
geführung wird als nicht ausreichend angesehen. 

 
— 16.07.2008 Beschluss, den Innenstadtbereich grundsätzlich als verkehrsberuhigten 

Geschäftsbereich im Sinne des § 45 Abs. 1d StVO anzusehen. 
 
 
Am 22.07.2008 fand auf Einladung der Bürgermeisterin ein Gespräch mit Vertretern der 
Fraktionen statt, in dem einvernehmlich die Absicht erklärt wurde, den Ausbau der Großen 
Straße fortzuführen und am 03.09.2008 den Entwurf zu beschließen. Die Bürgermeisterin 
wies darauf hin, dass angesichts der terminlichen Bindung an den Fördermittelgeber kei-
nerlei weiterer zeitlicher Aufschub der Beschlussfassung möglich ist. 
 
In Vorbereitung der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 03.09.2008 wurde 
die Verwaltung gebeten, bis zum 28.08.2008 folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Entwurf Große Straße 
Auswirkungen folgender Verkehrsvarianten der Klaus-Groth-Straße auf die Große Straße 
(Belastungszahlen für Individualverkehr, Lieferverkehr, Bus) und Wertung für den Entwurf 
Große Straße: 
- Klaus-Groth-Straße als verkehrsberuhigter Bereich 
- Klaus Groth Straße als normale Straße mit Individualverkehr und Busverkehr 
- Klaus-Groth-Straße als Fußgängerzone 
 
2. Anlieferverkehr im Umfeld der Großen Straße/Klaus-Groth-Straße: 
Wann, von wem, in welcher Form, in welchem Umfang erfolgt die Zu- und Abfahrt? Aus-
wirkungen auf die Große Straße bezüglich Pflastermaterial und Radwegesicherheit. Plan 
mit den Anlieferpunkten und den Lieferzeiten. 
 
3. Welcher Untergrund und welches Großpflaster in der Großen Straße eignet sich für 
die Befahrung mit Bussen und Schwerlastverkehr/Lieferverkehr sowie für Radfahrer, Be-
hindertenrollatoren etc.? Gibt es eine Geschwindigkeitsgrenze für Großplatten/-pflaster? 
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4. Parkplatzanordnung am Nordkopf der Großen Straße:  
Wenn statt Senkrechtparkplätzen Längsparkplätze gebaut würden, wo wäre eine Kom-
pensation der fehlenden Parkplätze möglich? 
 
5. Wenn der Bus durch die Große Straße führe, 
- welche Auswirkungen ergäben sich für den Individualverkehr und den Radverkehr? 
- welche Bushaltestellen wären möglich? 
- welche ist die bevorzugte Linienführung der VHH? 
- bei eventueller Linienführung durch Lohe oder Rathausstraße: Sind bauliche Maß-

nahmen notwendig? Sind betriebstechnische Mehrkosten zu erwarten? 
 
6. Stellungnahme vom ADFC zur Sicherheit von Radfahrern einholen: 
 
- für Variante 2 c (Radfahrer auf der Fahrbahn, Fußweg mit „Radfahrer frei“) mit und 

ohne Busverkehr sowie am Nordkopf mit Senkrechtparkplätzen und Längsparkplät-
zen, 

- für eine Variante, bei der der Radfahrer ganz auf der Fahrbahn geführt wird und der 
Gehweg nur den Fußgängern vorbehalten bleibt (Schild „Gehweg“) 

- Fahrbahnbelag Großpflaster für Radfahrer? 
 
 
Stellungnahme zu Punkt 1, 2, 4, 5, 6 vom Büro Urbanus / Lübeck:  
Siehe Anlage 1 
 
Stellungnahme zu Punkt 3 vom Büro Herbstreit Landschaftsarchitekten und Planungsbüro 
Hahm:  
Siehe Anlage 2 
 
Stellungnahme zu Punkt 6 vom ADFC, Landesverband Hamburg e.V.:  
Siehe Anlagen 3 und 4 
 
Abstimmung mit der Verkehrsaufsicht: 
Siehe Anlage 5 
 
 
Entwurf Große Straße-Süd 
 
Anhand dieser Stellungnahmen wurde die Entwurfsvariante 2c (siehe Protokoll 
Nr. 11/2008 vom 02.07.2008, handschriftliche Seite 35 - 37) leicht modifiziert. 
Dieser nunmehr als Entwurfsvariante 3 in Anlage 6 und 7 vorgelegte Plan weist folgende 
Grundzüge auf: 
 
— Radfahrer: Mitnutzung der Fahrbahn oder des Gehweges  
 
— Parkplätze entlang der Großen Straße komplett in Längsaufstellung 
 
— Dafür 16 Ersatzparkplätze in der verlängerten Klaus-Groth-Straße 
 
— Querprofil Große Straße: Fahrbahn 6,00 m, Parkplätze 2,25 m, Gehweg mit „Rad-

fahrer frei“ mindestens 2,00 m 
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— Fahrbahnbelag: Granitpflaster 30 x 20 cm, Oberfläche gesägt oder geflammt, enge 

Fuge, Farbe in Anlehnung an das vorhandene Material (Bohus-Granit, Kernporphyr) 
in verschiedenen Rottönungen. Mustersteine werden in der Sitzung vorgelegt 

 
— Bauklasse III 
 
— Berücksichtigung von später nachrüstbaren Bushaltestellen zwischen den Kopfbau-

ten durch die Möglichkeit, den Fahrbahnbereich für den Einsatz von Niederflurbus-
sen absenken zu können. Die Fußwege-Mischfläche bleibt niveaugleich mit den 
angrenzenden Nebenflächen. 

 
 
 
 
 
______________________ 
Pepper 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Verkehr 
Anlage 2: Pflaster 
Anlage 3: ADFC 
Anlage 4: Planungsvariante 2 
Anlage 5: Verkehrsaufsicht 
Anlage 6: Entwurf Variante 3 
Anlage 7: Schnitte 
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 Entwurfsbeschluss Große Straße 
 Ausarbeitungen zur Beschlussvorbereitung 
  

 Fragenkomplexe 1, 2, 4, 5 und 6 

 
 

 Ausgearbeitet von : 

 u r b a n u s  GbR 
 An der Untertrave 81-83 
 23552 Lübeck 
 
 für: 

 Stadt Ahrensburg - Bauamt 
 Manfred-Samusch-Str. 5 
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 Lübeck, den 23.08.2008 
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Fragenkomplex 1: 
Funktion Kl.-Groth-Straße und Auswirkungen auf Entw urf Große Str. 

Die Klaus-Groth-Straße (Ost) stellt künftig einen besonders sensiblen Bereich dar, da hier 
nicht nur die Zu- und Abfahrt der Tiefgarage zur Erschließung von über 500 Stellplätzen 
liegen wird, sondern auch der Haupteingang des neuen EKZ. Mit der geplanten Tiefgaragen-
Ein- und Ausfahrt werden die Verkehrsflächen für den Fuß- und Radverkehr zusätzlich 
eingeschränkt. Aus den Bildern am Ende des Kapitels ist zu entnehmen, wie sich die 
Stellplätze räumlich verteilen und wie sich die Verkehrsströme aus Parkierungsverkehr, 
Lieferverkehr und öffentlichen Busverkehr zusammensetzen. 

Bei einer Öffnung der Klaus-Groth-Str. zwischen Manfred-Samusch-Str. und Große Straße 
wäre eine Verkehrsbelegung von 700 bis 1200 Kfz pro Tag  zu erwarten (vergleichbar mit 
Rathausstraße oder Lohe), die im Wesentlichen auf Parksuchverkehr beruhen. Dies würde 
die Aufenthaltsqualität  hier bereits deutlich einschränken. Hinzu kommt, dass in der Klaus-
Groth-Str. mit der Eröffnung des EKZ verstärkt mit querenden Fußgängerströmen zwischen 
EKZ und Rathausplatz zu rechnen ist. Auch für die Große Straße würde sich eine Freigabe 
der Klaus-Groth-Str. ungünstig auswirken, da durch eine Erweiterung der Netzdurchlässigkeit 
auch immer wieder Neuverkehr (sogenannte r„induzierter Verkehr“) erzeugt wird. Zudem 
wäre eine solche Maßnahme kontraproduktiv zur Förderung des Radverkehrs und des 
ÖPNV. 

Genauso schwerwiegend wie die Kfz-Belegung wären bei einer Freigabe der Klaus-Groth-
Str. die verkehrstechnischen Konsequenzen . Zum einen wäre eine Mischfläche ange-
sichts der zu erwartenden Fuß- und Radverkehrsströme kaum vertretbar, zum anderen 
müsste die Zusammenführung der Tiefgaragenausfahrt mit dem oberidisch fließenden 
Verkehr gestaltet werden. Auch dabei würden Konfliktpotenziale unter den Verkehrsmitteln 
entstehen. Bei einer Busführung über die Klaus-Groth-Str. wäre die Abtrennung einer Fahr-
gasse von mindestens 3,50m Breite ohnehin obligatorisch (vgl. auch Fragenkomplex 5). 

Sowohl aus städtebaulicher Sicht als auch aus verkehrlicher Sicht liegt die verträglichste 
Lösung in einer Ausweisung der Klaus-Groth-Str. als verkehrsberuhigte Zone  (analog 
zum Rondeel), oder noch besser als Fußgängerzone . Bei einer Fußgängerzone sollte das 
Radfahren zunächst probeweise ohne Zeiteinschränkung, der Lieferverkehr mit Zeitfenster 
zugelassen werden. Der Lieferverkehr ist ohnehin wegen der geringen Fahrzeugdichte als 
unkritisch zu beurteilen. Um das aus verkehrlicher Sicht besonders kritische Durchfahren 
zwischen der Klaus-Groth-Str. und der Großen Str. zu unterbinden, wird eine bauliche 
Durchfahrtsperre  (z.B. mit Pollern) in Höhe der Tiefgaragenausfahrt empfohlen. 
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Parkierungsanlagen und Lieferzonen im Umfeld der Klaus-Groth-Straße (schematische Darstellung) 
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Übersicht zum Parkierungs- und Lieferverkehr sowie zum ÖPNV im Umfeld der Klaus-Groth-Straße 

Kfz-Verkehr aus Parkierungsanlagen

Öffentlich Privat Öffentlich Privat Öffentlich Privat Öff entlich Privat

P1 EKZ 1.BA 88 0 6,0 85 898

P2 EKZ 2.BA 184 137 6,0 1,2 85 90 1.877 296

P3 EKZ 3.BA 24 0 6,0 85 245

P4 Rathausplatz 20 96 6,0 1,2 85 90 204 207

P5 Lehmannstieg 0 134 1,2 90 289

P6 Timmermann 0 52 1,2 90 112

P7 Lehmannstieg 20 0 8,0 100 320

Gesamtsumme 336 419 Gesamtverkehr nach 2008 3.543 905

davon Neuverkehr 2.122 296

Lieferverkehr aus Einzelhandel #

Erläuterungen:

L1 Nessler DTV-W

L2 Penny

L3 Aldi Öffentlich

Gesamtsumme

Privat

Linienbusverkehr

Lkw-Fahrten

569 Stadtbus Bus-Fahrten

576 Stadtbus

906 Regionalbus #

8110 Regionalbus

Gesamtsumme
urbanus GbR 18.08.2008

Da für Nessler keine Daten zur Verfügung stehen
wurden die Lkw-Fahrten auf VKF-Basis geschätzt

30

14

14

Linie Bezeichnung Bus-Fahrten DTV-W

60

Anzahl Stellplätze Umschlag [Kfz/Stp+Tag Belegungsquo te [%] Kfz-Fahrten DTV-W
BezeichnungNr.

Nr. Bezeichnung

74

Lkw-Fahrten DTV-W

60

6

118

Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
an einem Werktag (Mo bis Sa)

Berücksichtigt sind alle Buslinien, die derzeit
über den Zentrums-Ring fahren

Alle öffentlich zugänglichen Stellplätze
(i.d.R. bewirtschaftete Stellplätze)

Alle nicht öffentlich nutzbaren Stellplätze
(überwiegend vermietete Stellplätze)

Die Belieferung findet z.T. nur an
ausgewählten Wochentagen statt

8
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Fragenkomplex 2:  Anlieferverkehr 

Der Lieferverkehr im Bereich Klaus-Groth-Str. / Große Straße wird maßgeblich geprägt von 
den Einrichtungen ALDI, PENNY und NESSLER. Wie die folgende Übersicht zeigt, liegt aber 
die Anzahl der Lkw-Fahrten in einer Größenordnung, die verkehrsplanerisch keine Relevanz 
hat (vgl. auch den Plan zu Fragenkomplex 1). Da die Ver- und Entsorgung des neuen EKZ 
rückwärtig über den Straßenzug „Bei der Doppeleiche“ erfolgen wird, ist zudem mit keiner 
wesentlichen Veränderung der Lkw-Bewegungen zu rechnen. Die Zu- und Abfahrt erfolgt 
heute in der Regel über Große Straße (mit rückwärtigem Einsetzen der Lkw in die 
Kohschietstraße West) und über Rathausstraße – Lohe, so dass die Gestaltung der Klaus-
Groth-Straße und der Großen Straße keinen nennenswerten Einfluss auf den Lieferverkehr 
hat. 

 

Lieferverkehr im Umfeld der Klaus-Groth-Straße 

L1 Nessler

L2 Penny

L3 Aldi

Gesamtsumme

Nr. Bezeichnung

8

74

Lkw-Fahrten DTV

60
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Fragenkomplex 4:  Parkplatzanordnung am Nordkopf de r Großen Straße 

Generell entspricht eine Senkrechtaufstellung in Geschäftsstraßen , Hauptverkehrs-
straßen und Erschließungsstraßen nicht mehr zeitgemäßen verkehrsplanerischen Anforde-
rungen. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem unter Aspekten der Verkehrssicherheit , aber 
auch unter dem Gesichtspunkt des Ein- und Ausparkkomforts die Längs- bzw. Parallelauf-
stellung, in Einzelfällen auch eine Schrägaufstellung besser abschneiden und daher für das 
Parken in Straßenseitenräumen der o.g. Straßentypen zu empfehlen sind. Im Falle der 
Großen Straße kommt hinzu, dass auch der Radverkehr in die Fahrbahn verlegt werden soll, 
so dass sich hier durch ein Senkrechtparken zusätzliche Konfliktpotenziale ergeben (vgl. 
auch Fragenkomplex 6). 

Im vorliegenden Fall ist weiter zu berücksichtigen, dass die betreffenden Stellplätze unmittel-
bar im Zulauf bzw. im Aufstellungsbereich des Knotens Bei d er Doppeleiche  / Wolden-
horn liegen. Hier ist mit einer Häufung von Konflikten zwischen Ein- und Ausparkern und 
dem fließenden Verkehr, aber auch mit dem Radverkehr (in der Fahrbahn) zu rechnen. Dies 
gilt vor allem auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrszunahme durch den 
abfließenden Verkehr aus der Tiefgarage des EKZ. 

Angesichts der insgesamt großzügigen Dimensionierung der Parkraumkapazitäten im 
Ahrensburger Stadtzentrum (inklusive der noch geplanten Erweiterungen z.B. Alte Meierei) 
sowie der künftigen Stellplatzkapazität in der neuen Tiefgarage wird ein Verzicht von etwa 
16 Stellplätzen  für vertretbar gehalten. Die Stellplätze in der Großen Straße sollten aus 
verkehrsplanerischer Sicht ohnehin den Kurzparkern vorbehalten werden. Eine mögliche 
Kompensation  könnte auf der Fläche zwischen Große Straße und Kohschietstraße (West) 
erfolgen, wobei auch hier ein Senkrechtparken wegen der nahegelegenen Tiefgaragen-
ausfahrt nicht unproblematisch ist. Diese Fläche könnte aber zunächst optional als mögliche 
Parkierungsfläche vorgehalten bzw. freigehalten werden. 
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Fragenkomplex 5:  Busführung durch die Große Straße  

Ausarbeitung unter Berücksichtigung einer Abstimmung mit der VHH-PVG-Unternehmens-
gruppe am 18.08.2008 im Hause der VHH in Hamburg-Bergedorf 
(Teilnehmer: Herr Remmler und Herr Dahmen, VHH - Herr Luft, urbanus GbR) 

Der öffentliche Busverkehr in der Stadt Ahrensburg wurde vor der baustellenbedingten 
Sperrung der Durchfahrt Große Straße – Klaus-Groth-Straße – Manfred-Samusch-Straße 
durch die Große Straße geführt. Seit den Bauarbeiten am neuen EKZ erfolgt eine zunächst 
provisorische Linienführung über den Zentrums-Ring . Nach Aussagen der VHH-PVG-
Unternehmensgruppe als Betreiber des Stadtverkehrs gibt es zu dieser Führung bisher keine 
negativen Rückmeldungen seitens der Fahrgäste. Problematisch ist aus verkehrstechnischer 
Sicht allenfalls die derzeitige „Ersatzhaltestelle“ im Reeshoop (Süd). 

Grundsätzlich ist zunächst anzumerken, dass der Busverkehr in Ahrensburg von Linien mit 
geringer Bedienungsfrequenz  bestimmt wird. Die meisten Linien verkehren im Stunden- 
oder maximal Halbstundentakt, so dass sich hieraus keine verkehrsplanerisch relevanten 
Verkehrsbelastungen ergeben (vgl auch Fragenkomplex 1). Dies bedeutet, dass bei einem 
entsprechend dimensionierten Fahrbahnquerschnitt (mindestens 6,00m Breite) auch ein 
Miteinander von Busverkehr und Radverkehr unproblematisch ist. Das es aufgrund der 
derzeitigen Fahrplankonstellation (Taktknoten am Bahnhof) zu keinem bzw. nur sporadi-
schem Begegnungsverkehr zwischen Linienbussen kommt, wäre in Ausnahmen auch eine 
Fahrbahnbreite von 5,50m akzeptabel, wenn taktile Niederborde die Fahrbahn abgrenzen. 

Auf Grundlage der bisherigen Planungen und Abstimmungen mit der VHH-PVG-Unterneh-
mensgruppe und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der ersten ISEK-Zukunftswerkstatt 
wurden 4 Varianten für die künftige Buserschließung  des Ahrensburger Stadtzentrums 
ausgearbeitet und hinsichtlich der Auswirkungen bewertet. Alle Varianten werden grundsätz-
lich für „machbar“ gehalten. Dagegen scheidet eine weitere, theoretisch denkbare Variante 
mit einer Linienführung über Rondeel – Hamburger Straße (Zentrum) aufgrund der etablier-
ten Verkehrsberuhigung des Rondeels als hochwertige „Aufenthalts- und Ruhezone“ aus. 
Die 4 Varianten mit den zugehörigen Komplementärmaßnahmen und Bewertungen sind in 
der Anlage zusammengestellt. Die Einzelheiten zu den Varianten und den Bewertungen sind 
im Anhang zusammengestellt. 
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Die Ergebnisse der Variantenbetrachtung lassen sich  wie folgt zusammenfassen: 

⇒ Eine Buslinienführung über die Große Straße  direkt durch das Stadtzentrum ermög-
licht die Anlage einer zentralen Haltestelle, die praktisch den gesamten Zentrumsbereich 
erschließt, aber auch mit einer Reihe von verkehrlichen Nachteilen behaftet ist. 

⇒ Eine Verkehrsberuhigung auf den Busstrecken  mit einer Tempo-30-Regelung wird in 
diesem speziellen Fall von der VHH akzeptiert, eine weitere Reduzierung auf Tempo-20 
oder sogar darunter aber ausgeschlossen. 

⇒ Die Buslinienführung über den Zentrumsring  lässt zwar keine „zentrale“ Erschließung 
zu, ermöglicht aber eine zügigere Fahrweise der Busse. Mit einer verlegten Haltestelle 
Rathaus und einer zusätzlichen Haltestelle im Bereich Bei der Doppeleiche / Große 
Straße kann aber ebenfalls eine gute Erschließungsqualität erreicht werden. 

⇒ Eine Busführung durch die Große Straße ist unter den erwarteten Verkehrsbelegungen 
(4.500 bis 5.000 Kfz DTV und maximal 120 Linienbusse pro Tag) auch bei einer 
Freigabe der Fahrbahn für den Radverkehr  generell unkritisch. Die Fahrbahnbreite 
müsste dann aber auf mindestens 6,00m ausgelegt werden.  

⇒ Temporäre Behinderungen für den Busverkehr  in der Großen Straße könnten sich in 
den Spitzenzeiten des abfließenden Verkehrs aus der EKZ-Tiefgarage an der Zufahrt 
zum Knoten Bei der Doppeleiche / Woldenhorn ergeben („Rückstau“). 

⇒ Da die Haltestellen nach Vorgaben des HVV und des kreisweiten Nahverkehrsplans 
barrierefrei bzw. für die Bedienung mit Niederflurbussen mit einer Bord- bzw. Einstiegs-
höhe von 16-18 cm auszuführen sind, kommt aus städtebaulicher Sicht für eine 
„zentrale“ Haltestelle nur ein Standort in der Großen Straße  unmittelbar nördlich oder 
südlich der Verbindungsstraße Große Straße – Kohschietstraße (West) in Frage. Am 
sinnvollsten ist dabei eine Ausführung als Buskap entweder unmittelbar südlich der 
„Kopfbauten“ oder zwischen den „Kopfbauten“ in der Großen Straße. Bei einer Halte-
stellenanlage zwischen den „Kopfbauten“ wäre aus städtebaulichen Gestaltungsgründen 
eine Absenkung der Fahrbahn um ca. 16cm zu empfehlen. Auch wenn zunächst auf eine 
Busführung verzichtet wird, sollte eine solche Lösung bereits zum jetzigen Zeitpunkt im 
Zuge der geplanten Baumaßnahmen vorbereitet werden (durch entsprechende Gestal-
tung der Borde und des Untergrundes), um ggf. später eine aufwendige Umgestaltung zu 
vermeiden. 
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⇒ Machbar, aber aus ÖPNV-Sicht problematisch ist bei einer zentralen Erschließung durch 
die Große Straße bei allen Varianten die Weiterführung des Busverkehrs in Richtung 
Bahnhof. Die Führung über Klaus-Groth-Straße  (vgl. dazu auch Fragenkomplex 1) 
schneidet dabei am ungünstigsten ab, da hier temporäre Konflikte mit dem Fuß- und 
Radverkehr, evtl. auch mit dem Lieferverkehr nicht auszuschließen sind. Zudem müssten 
die Ausfahrt zur M.-Samusch-Str. und die Zusammenführung der Busfahrbahn mit der 
Tiefgaragenausfahrt verkehrstechnisch geregelt werden. Da für die Busführung zudem 
die Abtrennung einer Fahrgasse  erforderlich wäre (eine wichtige Forderung der VHH), 
hätte diese Variante auch negative Auswirkungen auf das städtebauliche Ambiente der 
Klaus-Groth-Straße mit dem Eingangsbereich zum EKZ und würde die städtebaulichen 
Potenziale deutlich einschränken. 

⇒ Die Führungen über Rathausstraße und Lohe  sind aufgrund der geringen Fahrgassen-
breite von überwiegend 5,50m und der erforderlichen Schleppkurven der Busse keine 
regelkonformen Lösungen , da hier mittelfristig noch eine Dimensionierung für einen 
Gelenkbuseinsatz vorzusehen ist. Auf der anderen Seite wäre eine solche Busführung 
wegen der geringen Fahrtenfolge und dem nicht planmäßigen Begegnungsverkehr vor 
allem perspektivisch mit kleineren Fahrzeugeinheiten durchaus vertretbar. Nachteilig ist 
zudem, dass es in beiden Straßenzügen nur ein Kleinpflaster als Fahrbahnbelag  gibt, 
der für die regelmäßige Befahrung mit größeren Buseinheiten zu einem höheren 
Instandhaltungsaufwand führen kann oder einen besonders befestigten Unterbau benö-
tigt. 

⇒ Die Führung über Lohe – Carl-Barckmann-Str.  führt aber außerdem zu Fahrzeitver-
lusten  und eventuell auch zu einem Anstieg der Betriebskosten, dessen Höhe aber von 
der künftigen Fahrplan- und Umlaufgestaltung abhängig ist und daher hier nicht beziffert 
wird. Bei der Führung über die Rathausstraße wäre eine Fahrgasse über den Rathaus-
platz anzulegen. Einem solchen Eingriff sollte aber unbedingt ein integriertes verkehrs-
städtebauliches Gesamtkonzept für den Rathausplatz zugrunde liegen. 

⇒ Um die zentrale Erschließung bzw. die Erreichbarkeit des Stadtzentrums durch den 
ÖPNV zu verbessern, wird perspektivisch die Einrichtung einer Haltestelle in der 
Hamburger Straße (Zentrum) nördlich des AOK-Knotens vorgeschlagen, die durch eine 
neue Verbindungsstraße zwischen Manfred-Samusch-Str. und Hamburger Str. (südlich 
Rathausplatz) angefahren wird. 
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Empfehlungen des Gutachters in Abstimmung mit der V HH: 

Unter Abwägung aller verkehrlichen und städtebaulichen Aspekte wird zunächst eine 
Buslinienführung über den Zentrums-Ring empfohlen. Um die Attraktivität und Rahmenbe-
dingungen für den ÖPNV zu verbessern, werden als Komplementärmaßnahmen die Neuein-
richtung einer Haltestelle im Knotenbereich Bei der Doppeleiche / Große Straße (zur 
Erschließung der Großen Straße) sowie eine Verlegung der Haltestelle Rathaus zum 
Rathausplatz (zur besseren Erschließung des westlichen Zentrumsbereiches) vorgeschla-
gen. Zudem sollte die Einrichtung einer zentralen Haltestelle in der Hamburger Straße 
(Zentrum) weiter verfolgt werden. 

Perspektivisch wird als Alternative eine Buslinienführung über die Rathausstraße favorisiert, 
insbesondere wenn auf der entsprechenden Buslinie nur noch Midi- oder Kleinbusse einge-
setzt werden. Dazu wären aber entsprechende bauliche Maßnahmen auf dem Rathausplatz 
im Kontext mit einem städtebaulichen Konzept („Fahrgasse“) und in der Rathausstraße 
(Prüfung und ggf. Befestigung des Fahrbahnaufbaus) erforderlich. In diesem Zusammen-
hang wäre dann auch mit den Verkehrsbetrieben zu verhandeln, ob ein Tempo-30 oder 
sogar ein Tempo-20-Limit für den Stadtbusverkehr akzeptiert wird (derzeit wird Tempo-20 
von der VHH abgelehnt). 

Die Variante „Klaus-Groth-Straße“ sollte hingegen nicht mehr weiterverfolgt werden. 
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Fragenkomplex 6:  Radverkehr in der Großen Straße 

Ausarbeitung unter Berücksichtigung einer Abstimmung mit dem ADFC am 01.08.2008 (Herr 
Steuer, Herr Henschke) und der darauf aufbauenden Stellungnahme vom 11.August 

Bei der erwarteten Verkehrsbelegung in der Großen Straße von maximal 5.000 Kfz pro Tag 
wird eine Führung des Radverkehrs in der Fahrbahn  in Verbindung mit einer Beschrän-
kung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h oder sogar 20 km/h für gut vertretbar gehalten. 
Der Lieferverkehr  und ein eventueller Busverkehr  ist aufgrund der geringen Frequenz 
ebenfalls als unkritisch zu bewerten. Die Einbindung des Radverkehrs in die Fahrbahn 
entspricht auch der Funktion und dem Charakter der Großen Straße als Erschließungs- und 
Geschäftsstraße. In Verbindung mit der Führung über Klaus-Groth-Str. und Lohe könnte die 
Große Straße damit zu einer Hauptverbindung im Ahrensburger Radverkehrsnetz aufge-
wertet werden. 

Um die Verkehrssicherheit zu optimieren, sollte für unsichere Verkehrsteilnehmer -insbeson-
dere Kinder- eine Freigabe des Fußweges für Radfahrer  erfolgen (Zusatzschild „Fahrrad 
frei“). Die Erfahrungen zeigen, dass bei der erwarteten Kfz-Verkehrsbelegung eine 
„Ausweichmöglchkeit“ in einen gesicherten bzw. Kfz-freien Verkehrsraum sinnvoll ist. 

In Abhängigkeit von der künftigen Gestaltung der Großen Straße Nord und des Alten 
Marktes sind dann auch die Querungen am Knoten Bei der Doppeleiche  / Woldenhorn 
neu zu gestalten bzw. der neuen Radverkehrsführung anzupassen. Unter den derzeitigen 
Rahmenbedingungen ist zunächst die Ein- und Ausfädelung von der Großen Straße zum 
besagten Knoten auf einen Radweg die sicherste Lösung, da dann die Querungen am 
Knoten zunächst unverändert bleiben können. Sollte auch im nördlichen Abschnitt der 
Großen Straße eine Radverkehrsführung im Straßenraum umgesetzt werden, wären dann 
entsprechende Aufstellbereiche vor dem Knoten (sogenannte „Fahrradschleusen“) zu 
empfehlen. 

Das von den Planern favorisierte Großpflaster für die Große Straße  in geschnittener 
Ausführung stellt auch für den Radverkehr eine ausreichend komfortable Befahrung sicher. 
Durch eine Minimierung der Fugenbreiten und eine Diagonalverlegung lassen sich Fahrbe-
dingungen noch weiter optimieren. Wichtig wäre es, durch eine entsprechende Oberflächen-
behandlung, eine möglichst hohe Griffigkeit zu erreichen. 
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Zusammenfassung der Empfehlungen 

Die Große Straße bildet sowohl in verkehrlicher wie auch in städtebaulicher Hinsicht einen 
„Schlüsselbereich“ im Ahrensburger Stadtzentrum und demzufolge auch einen wichtigen 
Baustein im neuen Integrierten Stadtentwicklungskon zept (ISEK) . Aufgrund der zeit-
lichen Vorgaben im Hinblick auf die Förderkulisse, ist eine Entscheidung über die Gestaltung 
und die Verkehrsführung im Umfeld der Großen Straße vor der Fertigstellung und Verab-
schiedung des ISEK zu treffen. Aufgrund der Bedeutung des Stadtzentrums für die Gesamt-
stadtentwicklung sowie der Komplexität des Verkehrssystems sind diese Stellungnahme und 
die daraus abgeleiteten Empfehlungen immer im Kontext mit einem noch zu erstellenden 
Gesamtkonzept für das Stadtzentrum zu betrachten. 

Es ist daher unbedingt erforderlich, die zentralen verkehrs-städtebaulichen Fragestellungen 
für die Entwicklung des Stadtzentrums im ISEK weiter zu behandeln und das Konzept für die 
Große Straße und die Klaus-Groth-Straße in ein Gesamtkonzept einzubinden. Bestandteile 
des ISEK-Gesamtkonzeptes  müssen in verkehrlicher Hinsicht sein: 

++++    Ein Erschließungskonzept für das Stadtzentrum unter besonderer Berücksichtigung des 
Fuß- und Radverkehrs, des ÖPNV, des Lieferverkehrs und des Anwohner-Kfz-Verkehrs, 

++++    ein Parkierungskonzept für das Stadtzentrum mit Festlegung von Stellplatz-Kapazitäten, 
Standorten von Parkierungsanlagen und Bewirtschaftungsformen, 

++++    die Weiterentwicklung des Gestaltungskonzeptes in der Großen Straße mit Weiterfüh-
rung Richtung Alter Markt – Schloss / Marstall, 

++++    die funktionale Ausrichtung bzw. Einbindung der besonders „sensiblen“ Straßenzüge 
Große Straße Süd (Durchbindung zur Rathausstraße), Lohe, Rathausstraße, Hamburger 
Str. (Zentrum), Hagener Allee (Zentrum) und Manhagener Allee (Zentrum) unter Berück-
sichtigung verkehrsberuhigender Maßnahmen. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende zusammenfassende Empfehlungen für die 
Verkehrsgestaltung in der Großen Straße und der Kla us-Groth-Straße : 

� Gestaltung der Großen Straße als Erschließungs- und Geschäftsstraße mit 6,00m  
breiter Fahrbahn und mindestens 2,20m breitem Parkstreifen, 

� Einführung einer Tempo-30-Zone (soweit ordnungsrechtlich durchsetzbar auch Tempo-
20) für den gesamten Innenstadtbereich innerhalb des Zentrums-Ringes, 

� Längsparken statt Senkrechtparken vor dem Knoten Große Straße / Bei der Doppeleiche, 
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� Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn mit Freigabe des straßenbegleitenden 
Fußweges für Radverkehr, 

� Ausweisung der Klaus-Groth-Straße als Fußgängerzone mit Freigabe für den 
Lieferverkehr (mit Zeitfenster) und für den Radverkehr (probehalber ohne Zeitfenster), 

� Führung des öffentlichen Busverkehrs über den Zentrums-Ring mit Einrichtung einer 
neuen Haltestelle im Bereich Große Str. Nord / Bei der Doppeleiche und perspektivisch 
einer Verlegung und gestalterischen Aufwertung der bestehenden Haltestelle „Rathaus“, 

� bauliche Vorbereitung einer Haltestellenanlage im Bereich Große Straße Süd zwischen 
den „Kopfbauten“ (Bord und Fahrbahn-Unterbau), 

� Weiterverfolgung der Option einer neuen „Zentrumshaltestelle“ in der Hamburger Str. 
(Zentrum) mit Erschließung über eine neue Verbindung zwischen M.-Samusch-Str. und 
Hamburger Straße. 
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Anhang: 

Varianten für die Busführung im Ahrensburger 

Stadtzentrum mit Bewertung 
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Anlage 2 

Antworten zum Fragenkomplex 3 
(Stellungnahme des Büro Herbstreit Landschaftsarchitekten/Hildesheim zusammen mit Planungsbüro 
Hahm/Ahrensburg, August 2008) 
 

3.1 Welcher Untergrund in der Große Straße eignet sich für die Befahrung mit 
Bussen und Schwerlastverkehr / Lieferverkehr ? 

3.2 Welches Großpflaster in der Große Straße eignet sich für die Befahrung mit 
Bussen und Schwerlastverkehr / Lieferverkehr sowie für Radfahrer, Behinder-
tenrollatoren etc.? 

3.3 Gibt es eine Geschwindigkeitsgrenze für Großplatten / -pflaster ? 

 

Einführung 
„Pflasterdecken und Plattenbeläge aus Naturstein sind bevorzugte Bauelemente für 
Flächenbefestigungen, da sie in hohem Maße individuelle Gestaltungen ermöglichen. 
Neben der Gestaltungsvielfalt ist ebenso die Wirtschaftlichkeit von Natursteinen zu 
beachten. Viele Einfassungen, Borde und Rinnen aus Naturstein, sowie Pflasterun-
gen und Plattenbeläge werden seit über 80 Jahren genutzt.“ 1 

 zu Frage 3.1 

Untergrund / Bauklasse / Verkehrsbelastung 2 
Der Aufbau einer Verkehrsfläche wird unterteilt in: Oberbau, Unterbau, Untergrund.  
Die geplanten Sanierungs- und Neugestaltungsmaßnahmen für die Große Straße 
betreffen in erster Linie den Oberbau, d.h. der fachlich als Untergrund bezeichnete 
Bereich (also der anstehende Boden) ist nicht Gegenstand der geplanten Baumaß-
nahmen. Insofern wird davon ausgegangen, dass die Frage 3.1 auf die Art des ge-
planten Ausbaus (Oberbau) und dessen Eignung für die prognostizierte Verkehrsbe-
lastung abzielt. 
 
Die anzusetzende Verkehrsbelastung wird maßgeblich durch die sog. bemessungs-
relevante Beanspruchung (B) bestimmt. Diese wiederum wird i.d.R. anhand des 
DTV(SV) (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke des Schwerverkehrs) und anhand 
prognostizierter Achslasten ermittelt. Der Bemessung wird weiterhin ein Nutzungs-
zeitraum (N) von i.d.R. 30 Jahren zugrunde gelegt. In diese Basis-Ermittlung fließen  
alle relevanten Lastfaktoren, die sich aus einer Befahrung mit Bussen und Schwer-
lastverkehr und darüber hinaus ableiten, ein. Die anhand von langjährigen Erfah-
rungswerten der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen entwickel-
te Bemessungsmethodik ist in der gültigen RStO 01 detailliert bestimmt. 
 
 
                                                      
1  Merkblatt – Pflasterdecken und Plattenbeläge aus Naturstein für Verkehrsflächen. 10/2002, Deut-

scher Naturwerkstein-Verband e.V., Würzburg 
2 RStO 2001 – Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen. Ausgabe 

2001, FGSV 
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Bemessungsrelevante Beanspruchung B (RStO 01) 

lfd.Nr. B = Äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. Bauklasse 

1 über 32   SV 

2 über 10 bis 32 I 

3 über 3 bis 10 II 

4 über 0,8 bis 3 III 

5 über 0,3 bis 0,8 IV 

6 über 0,1 bis 0,3 V 

7   bis 0,1 VI 
 
 
Für die "Große Straße" wird eine Verkehrsbelastung mit 5000 Kfz/DTV mit 2% 
Schwerlastverkehr angesetzt. Daraus ergibt sich eine Bauklasse IV (0,51 Mio äquiva-
lente 10-t-Achsübergänge). 
Bei Busverkehr - Anzahl "Grosse Straße" 120 Busse/Tag - ist gem. RSTO eine Bau-
kasse III zu wählen. 
Die Berechnung mit den Werten 5000 Kfz/DTV - 100 DTV-SV - 120 Busse/Tag ergibt 
1,28 Mio äquivalente 10-t-Achsübergänge - das entspricht Bauklasse III (0,8 - 3,0 
Achsübergänge). 
  
Empfohlen wird ein Ausbau nach Bauklasse III. 
 
 
Sofern sich die bemessungsrelevante Beanspruchung (B) nicht direkt ermitteln ließe, 
so sieht die RStO eine Zuordnung der Bauklasse je nach Straßenart gem. nachste-
hender Tabelle vor: 
 

Straßenart und zugeordnete Bauklassen (RStO 01) 

lfd.Nr. Straßentyp Bauklasse 

1 Schnellverkehrsstraße,  
Industriesammelstraße SV /  I / II 

2 
Hauptverkehrsstraße, 
Industriestraße, 
Straße im Gewerbegebiet 

II / III 

3 Wohnsammelstraße, 
Fußgängerzone mit Ladeverkehr III / IV 

4 
Anliegerstraße, 
Befahrbarer Wohnweg 
Fußgängerzone (ohne Busverkehr) 

V / VI 
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Die in der RStO definierten Bauklassen stellen eine erfahrungsbasierte Einteilung zur 
Dimensionierung des Oberbaus nach Maßgabe der Verkehrsbelastung dar. Für die 
jeweiligen Bauklassen sind entsprechende Bauweisen standardisiert.  
 

zu Frage 3.2 
 
Für die Neugestaltung der Großen Straße und hier insbesondere die Neugestaltung 
des Fahrbahnbelages, sehen die aktuellen Planungen den Einsatz von Naturstein-
pflaster (größter Stein) in folgender Abmessung und Qualität vor: 
 

Natursteinpflaster in der Großen Straße (Fahrbahnbelag) 

Material / Gesteinsart Granit in Varietäten 

Stein-Abmessungen  max. Länge: 300 mm 

 max. Breite: 200 mm 

 Höhe: 160 mm 

Oberseite / Ansichtsichtfläche gesägt und geflammt 

Seitenflächen 2cm eingesägt, konisch gespalten 

alternativ handgekantet 

Unterseite gesägt und durch Flammen grob aufgeraut 

Farbe in verschiedenen Rot- bzw. rötlichen Tönungen, in 
Anlehnung an bereits vorhandenen Material-Kanon 
(s. Bohus-Granit, Kernporphyr) 

 
Pflastersteine aus Naturstein müssen generell die Anforderungen der DIN EN 1342 
erfüllen. In dieser DIN-Norm sind die Anforderungen und Prüfverfahren für die Ver-
wendung von Pflastersteinen aus Naturstein im Außenbereich bestimmt. Pflasterstei-
ne mit einer Nenndicke (D) > 120mm sind gemäß dieser Norm als Großpflaster an-
zusprechen. 
 

Unterscheidung Pflaster (DIN EN 1342) und Platten (DIN EN 1341) aus Naturstein 

Kriterien Pflaster Platte 

Nennmaß 50 – 300 mm  Nennbreite > 150 mm 

Mindest-Nenndicke 50 mm - 

Verhältnis Nennmaß / Dicke < 2 > 2 
 
Im Vorhaben Große Straße ist die Verwendung von Pflastersteinen mit einem max. 
Längenmaß von 300 mm und einem max. Breitenmaß von 200 mm vorgesehen. Es 
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wird zum gegenwärtigen Planungsstand von einer erforderlichen Steinhöhe von 
160 mm ausgegangen.  
 
In der ZTV Pflaster-StB 06 3 sind die Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken 
verankert. Auszugsweise wird hier auf einzelne relevante Baugrundsätze verwiesen, 
die im Kontext mit der o.a. Frage gesehen werden:  
- „Pflastersteine aus Naturstein mit Nenndicken ab 120 mm sind auch für Ver-

kehrsflächen mit Verkehrsbelastungen der Bauklassen III und IV der RStO ge-
eignet.“ 

- „Wenn Verkehrsbelastungen der Bauklassen III oder IV der RStO zu erwarten 
sind, sind Pflastersteinformen und/oder Verbände vorzusehen, welche durch 
möglichst große Flächenwirkung Lastübertragung in vertikaler Richtung gewähr-
leisten.“  

- „Plattenbeläge sollten nur bei der Befestigung von Geh- und Radwegen, ausge-
nommen bei Überfahrten, sowie bei Plätzen ohne Kfz-Verkehr Anwendung fin-
den.“ 

 
Nach Maßgabe vorgenannter Grundsätze ist der Einsatz von Natursteinplatten zur 
Befestigung der Fahrbahn auszuschließen. Andererseits wird zum Zwecke optimier-
ter vertikaler Lastübertragung ein größtzulässiges Pflasterformat verfolgt. Das spezi-
fische Nennmaß-Dicken-Verhältnis (<2) für die Kategorie Pflaster bleibt für die weite-
ren Planungen in bezug auf die Steinabmessungen maßgebende Kenngröße. 
 
Im Weiteren wird auf ausgewählte normative Kriterien Bezug genommen, die für die 
Eignung von Naturstein unter den o.g. konkreten Nutzungsbedingungen relevant sind 
und im Zuge der Ausschreibung über entsprechende Nachweise und Zertifizierungs-
zeugnisse zu belegen sein werden:  

 Druckfestigkeit: Die Druckfestigkeit ist von der Gesteinsart abhängig. Für die Ge-
steinsvarietät Granit fordert die DIN EN 1342 in ihrer aktuellen Fassung vom Mai 
2008 eine Mindest-Druckfestigkeit von 120 N/mm² (=120 MPA). Für das konkrete 
Vorhaben Große Straße wird eine Druckfestigkeit von 160 N/mm² empfohlen. 
Für Pflastersteine aus Beton wurde nach DIN 18501 (inzwischen abgelöst durch 
die DIN EN 1338) eine Druckfestigkeit im Mittel von 60 N/mm²  vorgeschrieben, 
wobei ein Mindestwert von 50 N/mm² nicht unterschritten werden durfte. 
Für den Einsatz von Natursteinpflaster gilt die Druckfestigkeit als hauptsächliches 
Festigkeitskriterium, während beim Einsatz von Platten aus Naturstein die Biege-
zugfestigkeit in den Vordergrund träte. 

 Gleit- und Rutschwiderstand / Griffigkeit / Trittsicherheit: 4   Für die Bewertung des 
Rutschwiderstandes werden entsprechend dem thematischen Merkblatt der FGSV 
die sog. SRT-Werte (skid-resistant-test) als maßgebende Bemessungsgrundlage 
empfohlen. Als Mindestwert ist ein SRT-Wert von 55 definiert. Mit der vorgestell-
ten Oberflächenbehandlung für das geplante Granitpflaster (gesägt, geflammt) 

                                                      
3  ZTV Pflaster-StB 06 – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstel-

lung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen. Ausgabe 2006, FGSV 

4  Merkblatt über den Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für den Fußgängerverkehr, 
Ausgabe 1997, FGSV 
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wird ein SRT-Wert von 65-75 erlangt. In Hinblick auf die Nutzungsdauer und ab-
sehbare Abnutzung des Materials verbleibt auf Dauer eine hinreichend große Dif-
ferenz zum empfohlenen Mindestwert. Sofern die besonderen optischen Qualitä-
ten des Natursteins (Farbe, Textur, Körnigkeit u.ä.) zum Tragen kommen sollen, 
wird als Oberflächenbehandlung das Flammen empfohlen. Alternative Bearbei-
tungsverfahren (z. B. Stocken) gestatten einen noch höheren SRT-Wert (> 70), 
wobei hier das optische Erscheinungsbild des Natursteins deutlich verändert wür-
de. 

 Ebenheit der Steinoberfläche: Mit der gemäß aktuellem Planungsstand präferier-
ten Fein-Bearbeitung für die Stein-Oberseiten (gesägt, geflammt) kann eine zu-
lässige Ebenheitsabweichung von maximal 3 mm (zwischen höchstem und nied-
rigstem Punkten der Oberfläche) bestimmt werden. Im Vergleich dazu erzeugen 
spaltraue Steinoberflächen eine unruhigere Haptik, höheren Abrieb und höhere 
Rollgeräusche sowie eine weniger gute Begehbarkeit. 

 Fugen: Für eine komfortable Begeh- und Berollbarkeit ist neben Griffigkeit und 
Ebenheit der Stein- bzw. Pflasteroberfläche die Fugenbreite von besonderem Inte-
resse. Die Bearbeitung der Steinseitenflächen (2 cm eingesägt, konisch gespal-
ten) erlaubt eine minimierte Maßtoleranz von 65 mm (gegenüber rein spaltrauen 
Seitenflächen mit 615 mm), bezogen auf das Flächenmaß. Diese minimierte 
Steinmaßtoleranz wiederum erlaubt grundsätzlich die Herstellung einer entspre-
chend schmalen Fuge. Eine geringe Fugenbreite gewährleistet im Zusammenspiel 
mit einem optimalen Fugen- und Bettungsmaterial sowie angemessen grobrauen 
Seitenflächen die notwendige Aufnahme und Ableitung der anfallenden Horizon-
talkräfte im Verband. Sie steht gleichermaßen für eine komfortable Begeh- und 
Berollbarkeit (s. Fußgänger, Radfahrer, Rollatoren u.ä.). Auch aus Gründen der 
maschinellen Reinigung können enge Fugen empfehlenswert sein. Die Bestim-
mung der Fugenbreite ist über die DIN 18318 bzw. das Merkblatt Naturstein gere-
gelt. 

 
Der Erhalt bzw. die Herstellung einer barrierefreie Durchgängigkeit der Großen Stra-
ße bleibt erklärtes Planungsziel. Dazu wurden u.a. zusätzliche Querungsangebote für 
Fußgänger in die Planungen aufgenommen, die mit entsprechenden „Gehwegnasen“ 
und Bordabsenkungen versehen werden sollen. Darüber hinaus wurde ⎤ unter Ein-
beziehung der befahrenen Verkehrsflächen und im Interesse einer vielfältigen, 
durchgängigen Nutzbarkeit  ⎤ eine Höhenbegrenzung für straßenbegrenzende Bord-
aufkantungen angeregt (möglichst niveaugleiches Flächenkontinuum). Diese Frage-
stellung wird im nächsten Planungsschritt zu prüfen sein. Dazu werden verschiedene 
Aspekte und divergierende Zielvorstellungen zur Abwägung stehen, u.a.:  
- Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (z. B. Behinderten-Rollatoren, mög-

lichst keine Bordkante), 
- Menschen mit Sehbeeinträchtigungen (z. B. Blinde, möglichst deutliche Bordkan-

te),  
- Flächenentwässerung / Gerinne-Ausbildung, 
- Verkehrssicherheitsaspekte, 
- Komfortables Einparken (möglichst spürbare Bordkante), 
- Anfahrschutz für den straßenbegleitenden Baumbestand u.v.m.. 
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Im zurückliegenden Planungsprozess hat die interfraktionelle Planungsgruppe be-
reits einige wichtige Aspekte für die Gestaltung der Natursteinflächen im befahrenen 
Verkehrsbereich der Großen Straße erörtert. Im Hinblick auf eine weitestgehend ge-
räuscharme Gestaltung der Pflasterflächen (Lärmvorsorge) sollen folgende Kriterien 
Beachtung finden: 
- Ebenheit des Pflasters (vorzugsweise geschnitten / keine Verwendung von Alt-

material), 
- Enge Fugen / Verwendung von Pflastersteinen ohne oder mit sehr kleiner Fase, 
- Vorzugsweise diagonale Verlegung (Wahl eines geeigneten Pflaster-Verbandes), 
- Vorzugsweiser Einsatz großformatiger Pflastersteine (s. Großsteinpflaster), 
- Vorzugsweiser Einsatz unterschiedlicher Steinformate im Pflasterverband (zur 

Vermeidung von Intervallbildung), 
- Vorzugsweise Verwendung von Natursteinpflaster mit einer feinrauen Oberfläche 

(feine Körnung) u.a.. 
 
Für die langfristige Tragfähigkeit befestigter Flächen ist die Wahl einer geeigneten 
Bauweise entsprechend Verkehrsbeanspruchung und zugeordneter Bauklasse ent-
scheidend. Für die Herstellung von Pflasterdecken werden ungebundene und ge-
bundene Bauweisen unterschieden. Für die geraden Streckenabschnitte der Großen 
Straße ist eine ungebundene Bauweise vorgesehen. Für die kritischen Kreuzungsbe-
reiche wird die Wahl einer gebundenen Bauweise unter Abwägung aller bisherigen 
Erfahrungswerte (Vor- und Nachteile) zu prüfen sein. 
 

zu Frage 3.3 
 
Die geltenden Richtlinien und Normen sehen keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Natursteinpflaster vor. Mit dem Be-
schluss des BPA vom 16. Juli 2008: „Der Bereich der Innenstadt (innerhalb des Zent-
rum-Ringes) ist grundsätzlich als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich im Sinne des 
§ 45 Abs. 1d StVO, in dem eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h festzusetzen 
ist; dieser Beschluss gilt unter dem Vorbehalt einer Zustimmung des Linienbusbetrei-
bers im Genehmigungsverfahren.“  ⎤ wurde jedoch eine klare Planungsvorgabe in 
bezug auf die angefragte Geschwindigkeitsbegrenzung formuliert. 
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Empfehlungen, Richtlinien und Normen (DIN) 

RStO 01 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von 
Verkehrsflächen. Ausgabe 2001, FGSV 

ZTV Pflaster-StB 06  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen 
und Einfassungen. Ausgabe 2006, FGSV 

TL Pflaster-StB 06  Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Her-
stellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfas-
sungen. Ausgabe 2006, FGSV (ersetzt DIN EN 1342 TL 
Min) 

Merkblatt Pflasterdecken und Plattenbeläge aus Naturstein für Ver-
kehrsflächen. 10/2002, Deutscher Naturwerkstein-Verband 
e.V., Würzburg 

Merkblatt Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für den 
Fußgängerverkehr. Ausgabe 1997, FGSV 

DIN EN 1341  Platten aus Natursteinen für Außenbereiche 

DIN EN 1342 Pflaster aus Natursteinen für Außenbereiche, novellierte 
Fassung 05/2008 

DIN EN 1343 Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche 

DIN 482 Straßenbordsteine aus Naturstein 

DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken, Plattenbeläge 
in ungebundener Ausführung. Ausgabe 10/2006, Deut-
sches Institut für Normung e.V. 
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Planungsvarianten - Diskussion
Planungsvariante 1

Planungsvariante 2
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Planungsvariante 2c ohne Flankierung

Gehweg mit „Radfahrer frei“ (2.00m)

Gehweg mit „Radfahrer frei“ (2.00m)

Längsparken (2.00m)

Längsparken (2.00m)

2-streifige Fahrbahn (6.50m),
ohne Kennzeichnung der Mittelinine



IV.0          25.08.2008 
 
 
Überarbeiteter Entwurf Große Straße – Süd und dessen Vereinbarkeit mit dem 
Verkehrskonzept Stadtzentrum 
Stellungnahme der Verkehrsaufsicht  
 
 
Nach ausführlicher Erörterung und Diskussion der Vorschläge des Büro Urbanus 
zum ÖPNV und zum Individualverkehr schließt sich die Verkehrsaufsicht dem 
Straßenbaulastträger an, angesichts der prognostizierten Verkehrsbelegung von 
4.500 – 5.000 Kfz/24 Std. den Radverkehr im Bereich der Großen Straße auf der 
Fahrbahn mitzuführen und die beidseitigen Gehwege für „schwächere“ 
Verkehrsteilnehmer (ältere Menschen, Kinder etc.) zum Radfahren freizugeben. Die 
lichte Breite des Gehweges sollte mindestens 2,50m betragen, damit es nicht zu 
Konflikten zwischen Fußgänger und Radfahrer kommt. 
 
Die Verkehrsaufsicht begrüßt, dass die ursprünglich vorgesehenen 
Senkrechtparkplätze im Knotenpunktsbereich Große Straße – Bei der Doppeleiche 
zugunsten von fahrbahnparallel aufgestellten Parkplätzen verändert werden. Ebenso 
wird begrüßt, dass die Einstandsbreite der Parkplätze von 2,00 auf 2,25 m verbreitert 
wird. Die Verbreiterung ist für die Orientierung der Parksuchenden und für die 
Freihaltung der Fahrbahn für den originären fließenden Verkehr von Bedeutung. 
 
Die Verkehrsaufsicht hat keine Bedenken gegen die Führung des ÖPNV über den 
Innenstadtring mit der Ausweisung von Bushaltepunkten an der Südseite von Bei der 
Doppeleiche sowie am westlichen Fahrbahnrand der Großen Straße-Nord. Der 
Schutz der Radfahrer und Fußgänger muss bei der Neuplanung der neuen 
Haltestellen mitberücksichtigt werden. 
 
Die angedachte Perspektive, die Bushaltepunkte durch eine zentrale Haltestelle im 
südlichen Teil der Hamburger Straße (gemäß Bebauungsplan Nr. 51, 4.Änd.) aus 
dem Knotenpunktsbereich der AOK herauszunehmen. wird begrüßt. 
 
Die Absicht des Straßenbaulastträgers wird begrüßt, den Durchgangsverkehr durch 
die Innenstadt weitestgehend zu vermeiden, gleichzeitig aber die Erschließung aller 
Quartiere für den Kunden- und Geschäftsverkehr zu gewährleisten. 
 
Die Klaus-Groth-Straße soll zukünftig als stark frequentierter Kundenbereich in den 
verkehrsberuhigten Bereich (Zone 325/326) einbezogen werden. Die Kennzeichnung 
von verkehrsberuhigten Bereichen setzt voraus, dass die in Betracht kommenden 
Straßen, insbesondere durch geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen des 
Straßenbaulastträgers oder der Straßenbaubehörde, überwiegend Aufenthalts- und 
Erschließungsfunktion haben (Verwaltungsvorschrift zu Zeichen 325/326). Das 
bedeutet, der verkehrsberuhigte Bereich in der Klaus-Groth-Straße muss baulich so 
angelegt sein, dass der typische Charakter einer Straße mit Fahrbahn, Gehweg, 
Radweg nicht vorherrscht. In der Regel wird dies durch einen niveaugleichen Ausbau 
(Pflasterung), Pflanzbeete, wechselseitige Parkstände, Plateau-Aufpflasterungen und 
Einengungen erreicht. Parken ist nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt. 
 

2 



2 
 
 
Die Verkehrsaufsicht plädiert dafür, auch die Rathausstraße zwischen Rathausplatz 
und Großer Straße in diesen verkehrsberuhigten Bereich einzubeziehen, ebenso die 
westliche Kohschietstraße auf ganzer Länge sowie die Große Straße (Mittelachse) 
nach der Umgestaltung zwischen Klaus-Groth-Straße und Rathausstraße/Lohe. 
Bereits heute zeigt sich nach Auffassung der Verkehrsaufsicht, dass die 
Verkehrsteilnehmer die für diese Anordnung notwendige Rücksichtnahme in den 
ausgebauten Straßenbereichen bereits verinnerlicht haben. Dies liegt daran, dass 
durch die Charakteristik des Verkehrsraumes mit seinem höhengleichen Ausbau 
keinem Verkehrsteilnehmer ein Vorrecht eingeräumt wird. 
 
Bei dieser Anordnung sind nach wie vor die Anlieferung sowie die Erschließung der 
Tiefgaragen im Bereich Rathausstraße/Lehmannstieg möglich, der verkehrsberuhigte 
Bereich ist keine Anliegerstraße. 







S T A D T   A H R E N S B U R G 
- Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 
2008/132 

öffentlich  

Datum 
20.08.2008 

Aktenzeichen 
IV.0 

Federführend: 
Herr Thiele 

 
Betreff 
 
Ausbau des verlängerten Heinz-Beusen-Stieges  
-  Vorstellung der Ausführungsplanung - 
 
 
Beratungsfolge 
Gremium Datum Berichterstatter 

Bau- und Planungsausschuss 03.09.2008  
 
Finanzielle Auswirkungen : X JA  NEIN 
Mittel stehen zur Verfügung :  JA X NEIN 
Haushaltsstelle : 6308.9500 
Gesamtausgaben : 185.000 Euro 
Folgekosten :  
Bemerkung: 
Deckung: Nachtragshaushalt 2008 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Ausbau des verlängerten Heinz-Beusen-Stieges zwischen Neue Straße und 

bereits ausgebautem Teil in Höhe des AWO-Gebäudes ist gem. Planfeststellungs-
beschluss zur Eisenbahnkreuzungsmaßnahme als für den öffentlichen Verkehr ge-
widmeter verkehrsberuhigter Bereich nach StVO (Verwaltungsvorschift zu Zeichen: 
325/326) auszubauen. 

 
2. Die Neue Straße ist zur Verbesserung der Einmündungssituation des Heinz-

Beusen-Stieges aufzuweiten. 
 

3. Der Heinz-Beusen-Stieg ist mit einer Breite von 6 m in Betonpflasterbauweise aus-
zubauen. 

 
Sachverhalt: 
 
Die Verlängerung des Heinz-Beusen-Stieges als öffentliche Straße dient sowohl der Er-
schließung der westlich angrenzenden Grundstücke der abgehängten Manhagener Allee 
als auch der Erschließung des Parkhauses auf dem ehemaligen Meierei-Grundstück. Die 
Ein- und Ausfahrt des Parkhauses liegt – wie im beiligenden Lageplan (Anlage 1) darge-
stellt – in Höhe der rückwärtigen Einfahrt des Gebäudes Manhagener Allee 15. 
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Aufgrund des höheren Stellplatzangebotes (160 Parkplätze gegenüber der Planfeststel-
lung 32 Parkplätze) soll der Heinz-Beusen-Stieg im Ausbauabschnitt von 5,50 m auf 6,0 m 
verbreitert werden. 
 
Die Einmündung des Heinz-Beusen-Stieges in die Neue Straße wird durch Aufweitung der 
Fahrbahn und durch einen neuen Einmündungsradius fahrgeometrisch optimiert. Die heu-
te unzulängliche Ausfahrt aus dem Heinz-Beusen-Stieg mit einem „Ausholen“ auf die Ge-
genfahrbahn der Neuen Straße ist zukünftig nicht mehr erforderlich. Hierdurch wird auch 
die Leistungsfähigkeit des Knotens Carl-Barckmann-Straße/Innenstadtring durch störungs-
freien Abfluss der Verkehre verbessert (Anlage 2). 
 
In Anpassung an die bereits festgesetzte Verkehrsanordnung für den Heinz-Beusen-Stieg 
soll auch die Verlängerung bis zur Neuen Straße als verkehrsberuhigter Bereich nach 
Straßen- und Wegegesetz für den öffentlichen Verkehr genutzt werden. Die Kennzeich-
nung von verkehrsberuhigten Bereichen setzt voraus, dass die in Betracht kommenden 
Straßen, insbesondere durch geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen des Straßenbau-
lastträgers überwiegend Aufenthalts- und Erschließungsfunktionen haben. Das bedeutet, 
der verkehrsberuhigte Bereich im Heinz-Beusen-Stieg muss baulich so angelegt sein, 
dass der typische Charakter einer Straße mit Fahrbahn, Gehweg, Radweg nicht vor-
herrscht. Sowohl nach der Planfeststellung als auch nach der Ausbauplanung soll der 
Ausbauabschnitt in niveaugleicher Form (Pflasterung) erfolgen. Durchgangsverkehr und 
LKW-Verkehr sind grundsätzlich nicht verboten. 
 
Die Verkehrsaufsicht hat der geplanten Erschließungs- und Ausbaukonzeption zuge-
stimmt, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg. Das Gebäude verfügt gem. Gara-
genverordnung über zwei voneinander unabhängige Rettungswege. Der bauliche Brand-
schutz ist somit gewährleistet. Der Heinz-Beusen-Stieg mit 6 m Breite ist für Rettungsfahr-
zeuge uneingeschränkt nutzbar. 
 
Bezüglich der Kosten und Finanzierungssicherung für den Ausbau wird auf die Vorlage 
2008/117/2 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Pepper 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlagen: 
 
 
Anlage 1: Lageplan Parkhaus 
Anlage 2: Ausbauplanung Heinz-Beusen-Stieg 
Anlage 3: Ausbau Querschnitt Heinz-Beusen-Stieg 
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S T A D T   A H R E N S B U R G 
- Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 
2008/117/2 

öffentlich  

Datum 
06.08.2008 

Aktenzeichen 
IV.1.1 

Federführend: 
Herr Kewersun 

 
Betreff 
 
Ausbau des verlängerten Heinz-Beusen-Stieges 
- Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe 
 
 
Beratungsfolge 
Gremium Datum Berichterstatter 

Bau- und Planungsausschuss 03.09.2008  
Stadtverordnetenversammlung 29.09.2008 Herr Hansen 

 
Finanzielle Auswirkungen : X JA  NEIN 
Mittel stehen zur Verfügung :  JA X NEIN 
Haushaltsstelle : 6308.9500 
Gesamtausgaben : 185.000 € 
Folgekosten :  
Bemerkung: 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Bei der HHSt. 6308.9500 „Ausbau Heinz-Beusen-Stieg“ wird gemäß § 82 Abs. 1 GO einer 
außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 185.000 € zugestimmt. 
 
Die Deckung ist gewährleistet durch Mehreinnahmen bei der HHSt. 6150.3640 „Rückzah-
lung Sanierungsträger“ in Höhe von 90.000 € und darüber hinaus im Umfang von 95.000 € 
durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. 
 
Sachverhalt: 
 
Verwiesen wird auf die ursprünglichen Vorlagen-Nrn 2008/117 (öffentlich, vgl. BPA-
Protokoll Nr. 12/2008) und 2008/117/1 (nicht öffentlich, vgl. BPA-Protokoll Nr. 13/2008) 
über die Einziehung eines Parkplatzes, anhand der am 30.07.2008 entschieden wurde,  
 
1. der Stadtverordnetenversammlung zu empfehlen, der Einziehung des öffentlichen 

Parkplatzes zwischen dem Heinz-Beusen-Stieg und der Carl-Barckmann-Straße 
zuzustimmen und  

 
2. der Grundeigentümerin zu erlauben, auf der betroffenen Fläche mit dem genehmig-

ten Bauvorhaben zu beginnen. 
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Nach dem aktuellen Zeitplan, der die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn des Park-
hauses auf dem bisherigen öffentlichen Parkplatz vom 30.07.2008 berücksichtigt, ist es 
erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll, die rd. 6 m breite Straße Heinz-Beusen-Stieg auf 
Höhe des Parkplatzes (also zwischen Woldenhorn und Neue Straße) möglichst bis No-
vember/Anfang Dezember 2008 auszubauen. 
 
Der geplante Ausbau wird dem Bau- und Planungsausschuss in dessen Sitzung am 
03.09.2008 unter dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt vorgestellt; wie überschlägig 
ermittelt wurde, ist er mit Kosten von rd. 185.000 € verbunden. 
 
Diese Ausgabe ist zwar im Rahmen des Entwurfs einer I. Nachtragshaushaltssatzung 
2008 berücksichtigt, die Mittel dürften jedoch erst nach dem Ende November 2008 vorge-
sehenen Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung und damit zu spät für ei-
ne koordinierte Bauabwicklung auf dem Gesamtgrundstück zur Verfügung stehen. Von 
daher wird empfohlen, bereits in der Stadtverordnetenversammlung am 29.09.2008 bei 
der HHSt. 6308.9500 gemäß § 82 Abs. 1 GO eine außerplanmäßige Ausgabe in entspre-
chender Höhe zu beschließen. 
 
Die Deckung ist gewährleistet. Zum einen konnte bei HHSt. 6150.3640 eine außerplan-
mäßige Einnahme von über 90.000 € erzielt werden, die ihren Grund in der Schlussab-
rechnung der „Innenstadtsanierung“ und der Schließung des von der LEG geführten Treu-
handkontos hat. Darüber hinaus ist bei der HHSt. 9100.3100 eine Entnahme aus der All-
gemeinen Rücklage möglich. 
 
 
 
 
 
______________________ 
Pepper 
Bürgermeisterin 
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S T A D T   A H R E N S B U R G 
- Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 
2008/130 

öffentlich  

Datum 
20.08.2008 

Aktenzeichen 
IV.1.2 

Federführend: 
Frau Reuter 

 
Betreff 
 
Städtebaulicher Vertrag über die Einrichtung einer Querungshilfe im 
Reeshoop im Bereich Einmündung Hermann-Löns-Straße 
 
 
Beratungsfolge 
Gremium Datum Berichterstatter 

Bau- und Planungsausschuss 03.09.2008  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem als Anlage 1 beigefügten städtebaulichen Vertrag über die Einrichtung einer Que-
rungshilfe bzw. Sprunginsel in der Fahrbahn des Reeshoop auf Höhe der Einmündung 
Hermann-Löns-Straße wird zugestimmt. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Durch die geplante Ansiedlung mit einem Netto-Markt mit einer Verkaufsfläche von maxi-
mal 800 m² auf dem Eckgrundstück Reeshoop/Hermann-Löns-Straße ist die Ausgestal-
tung und Erweiterung der Straße Reeshoop mit einer Querungshilfe bzw. Sprunginsel in 
der Fahrbahn einschließlich der Einmündung in die Hermann-Löns-Straße unter Beach-
tung der Schleppkurven vorgesehen. Es wird Bezug genommen auf die Beratung im Bau- 
und Planungsausschuss am 21.11.2007 (BPA-Protokoll Nr. 16/2007; TOP 8) sowie die 
Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 16.07.2008 (TOP 12.7 – Umgestaltung 
des Reeshoop auf Höhe Hermann-Löns-Straße/Netto-Markt) (Anlage 2). Der Vorha-
benträger ist der Bauherr, der die gesamten Baumaßnahmen für die „Nettofilialen“ fertig 
stellt.  
 
Der städtebauliche Vertrag umfasst die sich aus der geplanten Netto-Markt-Ansiedlung 
erforderlich werdende Umgestaltung des öffentlichen Straßennetzes in den Straßen 
Reeshop und den Einmündungsbereich Hermann-Löns-Straße. Der Vorhabenträger ver-
pflichtet sich, auf eigene Kosten zur Herstellung der nachfolgend aufgeführten notwendi-
gen baulichen Änderungen: 
 
 Bau einer Querungshilfe bzw. Sprunginsel in der Fahrbahn der Straße Reeshoop, 

einschließlich der sich daraus ergebenden Fahrbahnaufweitung sowie Anpassung 
des Einmündungsbereiches der Hermann-Löns-Straße, der Parkplatzzufahrt, der 
vorhandenen Fahrbahnentwässerung, des Geh- und Radweges im südlichen 
Reeshoop als auch im nördlichen Bereich im Zuge der Fahrbahnquerung. 
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Mit Abschluss der Bauarbeiten werden neue Fahrbahnmarkierungen entsprechend den 
gültigen Richtlinien hergestellt. Die Baumaßnahme umfasst auch das Roden von 5 Bäu-
men. Der Vorhabenträger zahlt einen Ausgleichsbetrag für die Neuanpflanzung von 5 
Bäumen. Entsprechende Ausführungspläne sind dem Vertrag beigefügt. Darüber hinaus 
ist eine entsprechende Vertragserfüllungsbürgschaft im Falle der Nichterfüllung der Ver-
tragspflichten vorzulegen.  
 
 
 
 
 
______________________ 
Pepper 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Städtebaulicher Vertrag 
Anlage 2: Auszug der Beratungen im Bau- und Planungsausschuss 
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